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Text 

§ 86a. (1) Anbringen können im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder 
anderen technisch möglichen Weise eingereicht werden, soweit es durch Verordnung des 
Bundesministers für Finanzen zugelassen wird. Durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
kann zugelassen werden, daß sich der Einschreiter einer bestimmten geeigneten öffentlich-rechtlichen 
oder privatrechtlichen Übermittlungsstelle bedienen darf. Die für schriftliche Anbringen geltenden 
Bestimmungen sind auch in diesen Fällen mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Fehlen einer 
Unterschrift keinen Mangel darstellt. Die Abgabenbehörde und das Verwaltungsgericht können jedoch, 
wenn es die Wichtigkeit des Anbringens zweckmäßig erscheinen läßt, dem Einschreiter die 
unterschriebene Bestätigung des Anbringens mit dem Hinweis auftragen, daß dieses nach fruchtlosem 
Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als zurückgenommen gilt. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen kann durch Verordnung im Sinn des Abs. 1 erster Satz 
bestimmen, 

 a) unter welchen Voraussetzungen welche Arten der Datenübertragung an Abgabenbehörden und an 
Verwaltungsgerichte zugelassen sind, 

 b) daß für bestimmte Arten von Anbringen bestimmte Arten der Datenübertragung ausgeschlossen 
sind und 

 c) welche Unterlagen wie lange vom Einschreiter im Zusammenhang mit bestimmten Arten der 
Datenübertragung aufzubewahren sind. 
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